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In Westschweizer Schulen erlernen viele 
Schüler und Schülerinnen die Grundlagen der 
Informatik an Computern der Marke Apple. 
Innert kürzester Zeit lernen sie die Software 
und die Programme bedienen und beherr-
schen den Umgang mit Touchscreens. Nur 
die wenigsten sind sich jedoch bewusst, wo 
und unter welchen Bedingungen diese High 
Tech-Geräte produziert werden. 

Um es genau zu wissen, müssten sie eine der 
Sonderwirtschaftszonen besuchen, die vor-
nehmlich in Entwicklungsländern angesiedelt 
sind. Zum Beispiel das Perlenfluss-Delta im 
Süden Chinas, das sich während der letzten 
15 Jahre zur weltweit wichtigsten Produk
tionsstätte von Informationstechnologien 
(IT) entwickelt hat. Geködert durch Steuer-
begünstigungen, gute Infrastruktur und bil-
lige Arbeitskräfte, sind hier seit 1992 über 
4000 Elektronikfabriken aufgebaut worden. 
Diese wirtschaftliche Dynamik hat zwar  
vielen Menschen eine Arbeit verschafft, doch 
sie hat auch zur Verschlechterung der ohne-
hin schon prekären Arbeitsbedingungen  
beigetragen. 

Im April 2009 legten in Dongguan 7000  
Angestellte der Fabrik Masstop, die für Apple 
Touchscreens herstellt, ihre Arbeit nieder. 
Ausschlaggebend für den Streik waren Ver-
stösse der Fabrikdirektion gegen das chine-
sische Arbeitsrecht:
–	� Im März 2009 mussten zahlreiche Ar

beiter täglich 13 Stunden arbeiten und  
kamen so auf bis zu 280 (!) Überstunden 
pro Monat. Ein krasser Verstoss gegen  
das Arbeitsgesetz, das eine 36 Stunden-
Woche sowie ein Maximum von monatlich 

60 Überstunden vorschreibt.
–	� Arbeiter/innen, welche die Leistung von 

Überstunden verweigerten, wurden ge-
büsst oder es wurde ihnen die Kündigung 
angedroht.

–	� Die Hygiene in der Kantine war untragbar. 
Die Arbeiter/innen fanden Würmer in 
ihrem Gemüse und mussten abends die 
Reste essen, die nach dem Mittagessen auf 
den Tellern liegengeblieben waren.

Was dann am 3. April geschah, brachte das 
Fass vollends zum Überlaufen: Wegen einer 
Lebensmittelvergiftung beim Mittagessen 
litten 100 Arbeiter/innen unter Übelkeit und 
Fieber. Trotz der Klagen und der Tatsache, 
dass die Arbeitenden für ihr Essen bezahlen, 
ergriff die Direktion keinerlei Massnahmen 
zur Verbesserung der Ernährungshygiene.

High Tech – No Rights?
Die Fabrik Masstop ist kein Einzelfall. Auch 
die Arbeiter/innen in den thailändischen oder 
philippinischen Industriezonen, die unsere 
Computer zusammenstellen, werden wie 
Rechtlose behandelt. 

Brot für alle und Fastenopfer brachten die 
skandalösen Verhältnisse in der asiatischen 
Computerindustrie im Februar 2007 an die 
Schweizer Öffentlichkeit. Die im Rahmen der 
Kampagne «High Tech – No Rights? Für fair 
hergestellte Computer» publizierten Studien 
untersuchten Zulieferfirmen der in der 
Schweiz verkauften grossen Computermar-
ken Hewlett Packard, Dell, Acer, Apple und 
Fujitsu. Fazit: keine der fünf Firmen kann ga-
rantieren, dass bei der Produktion ihrer Com-
puter wenigstens die fundamentalen Arbeits-

Beispiel 4: Was der Computerbildschirm nicht zeigt rechte eingehalten werden. Das bedeutet eine 
eklatante Verletzung der Kernarbeitskonven-
tionen der IAO, die von der internationalen 
Staatengemeinschaft schon vor Jahrzehnten 
für verbindlich erklärt wurden. 

Erste Schritte
Konfrontiert mit konkreten Missbrauchs
beispielen bei ihren Zulieferern haben einige 
Markenunternehmen Ansätze zu sozialer  
Unternehmensverantwortung gezeigt. Die 
aktivsten Firmen – im Speziellen Hewlett 
Packard – haben einen Verhaltenskodex an-
genommen sowie einen «Ethikverantwort-
lichen» bestimmt, der gemeinsam mit den 
Zulieferern auf bessere Arbeitsbedingungen 
hinarbeiten soll. Hinzu sollen interne Audits 
und Bildungsprogramme für das Fabrik
management kommen.
Ausserdem konnten chinesische NGOs in 
Zulieferfirmen von Hewlett Packard zwei 
Pilotprogramme zur Arbeiter/innenbildung 

und für Arbeitsrechte durchführen. Mit  
ermutigenden Resultaten: Arbeiter/innen, 
welche daran teilnahmen, getrauen sich 
mehr, ihre Rechte einzufordern. 
Diese Anstrengungen bleiben jedoch un- 
genügend. Die Computerindustrie lehnt  
kollektive Verhandlungen weiterhin ab und  
weigert sich, aktiv mit den Arbeiter/innen, 
den Gewerkschaften und Nichtregierungs-
organisationen in den Produktionsländern 
zusammenzuarbeiten. 
Die meisten Fabrikarbeiter/innen, die unsere 
Computer zusammensetzen, kennen weder 
ihre Rechte noch die nationalen oder gar in-
ternationalen Arbeitsgesetze, und sie wissen 
auch nicht, ob ihre Firmen einem Verhaltens-
kodex zugestimmt haben oder was in diesem 
Kodex steht. In diesem Kontext hätten exter-
ne Audits, Empfehlungen und Sanktionen 
keinen oder nur sehr beschränkten Einfluss 
auf die realen Arbeitsbedingungen in der 
Elektronikindustrie.

Computerindustrie: Der Staat, ein Grosskunde, der seine Konsumentenmacht ausspielen könnte� Foto: ITUC

Von Chantal Peyer
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Was ist zu tun?
Jährlich geben Bund, Kantone und Ge-
meinde rund 34 Milliarden Franken, 
sprich 8% des Bruttoinlandprodukts, für 
öffentliche Beschaffungen aus. Ein Gros-
steil der Einkaufsware – Elektronikgeräte, 
Arbeitskleidung, Tische, etc. – werden in 
Sonderwirtschaftszonen in Entwicklungs-
ländern hergestellt. Als erste und wirk-
same Massnahme zu Gunsten der Men-
schenrechte könnten die Behörden for-
dern, dass jedes an einer öffentlichen 
Ausschreibung teilnehmende Unterneh-
men die Einhaltung der fundamentalsten 
Arbeitsrechte in seiner gesamten Produk-
tionskette garantieren muss.
Diesen Ansatz integrierte bereits der Bun-
desrat in seiner Strategie Nachhaltige Ent-
wicklung: «Der Bund selbst nimmt bei 
seinem Konsumverhalten eine Vorbild-
funktion ein, indem er im Rahmen seiner 
Beschaffungstätigkeit Produkte nachfragt 
und Bauwerke realisiert, die wirtschaft-
lich, umweltschonend und gesundheits
verträglich sind und die sozial verantwor-
tungsvoll produziert werden.» Eine ge-
setzliche Richtlinie, um diese Empfehlung 
zu konkretisieren und umzusetzen, fehlt 
jedoch. 

Brot für alle und Fastenopfer treten dafür 
ein, dass: 
– �mit der Revision des öffentlichen Be-

schaffungsgesetzes, das im Laufe des 
Jahres 2010 im Parlament behandelt 
wird, soziale Kriterien in den gesetz-

lichen Rahmen aufgenommen werden. 
Die Vorgabe ist klar: Das revidierte  
Gesetz muss vorschreiben, dass alle An-
bieter/innen die fundamentalen Kern
arbeitskonventionen der Internationalen 
Arbeitsorganisation (IAO) zu respek
tieren haben, sprich das Recht auf Ver-
sammlung und kollektive Verhandlung, 
das Diskriminierungsverbot, das Verbot 
der Zwangs- und Kinderarbeit sowie die 
Gleichbehandlung von Mann und Frau. 

– �Um dabei glaubwürdig zu bleiben, muss 
das Gesetz der Administration die Frei-
heit lassen, die Einhaltung dieser funda-
mentalen Arbeitsrechte zu kontrollieren 
oder kontrollieren zu lassen. Im kon-
kreten Fall bedeutet dies, dass die Bun-
desverwaltung die Anbieter/innen über 
ihre Politik sozialer Verantwortung be-
fragen und (ab einem bestimmten Be-
trag) direkt vor Ort im Produktionsland 
die Situation überprüfen kann. In dieser 
Hinsicht müsste die Zusammenarbeit 
mit unabhängigen Initiativen (Nichtre-
gierungsorganisationen, Gewerkschaften) 
ins Auge gefasst werden.

Die Idee ist nicht abwegig. Zum einen ba-
siert sie auf einer EU-Direktive und zum 
anderen wurde sie bereits in verschiedenen 
europäischen Ländern umgesetzt. In Hol-
land beispielsweise hat sich die Regierung 
verpflichtet, ab 2010 zu 100% nachhaltige 
Produkte zu kaufen. In Österreich, Nor-
wegen und Belgien sind ähnliche Entschei-
dungen eingeleitet.

Trotz zahlreicher Aktivitäten der Regierung 
stehen in der Schweiz auf dem Gebiet der un-
ternehmerischen Verantwortung gegenüber 
den Menschenrechten die wichtigsten 
Schritte noch aus. Die Diskrepanz zwischen 
öffentlicher Positionierung und tatsächlicher 
Umsetzung ist beachtlich. Die Analyse der 
Aktivitäten der Schweiz und die Fallbeispiele  
haben gezeigt, dass es in der Schweiz keine 
eigentliche Politik zum Thema «Wirtschaft 
und Menschenrechte» gibt. In vielen wesent-
lichen Fragen ist es letztlich der Freiwilligkeit 
der Unternehmen überlassen, Massnahmen 
zu ergreifen, um die Respektierung der Men-
schenrechte in ihrem Tätigkeitsfeld zu ge-
währleisten. Nach Meinung von Fastenopfer 
und Brot für alle widerspricht dies der staat-
lichen Pflicht, die Menschenrechte zu schüt-
zen. Die beiden Entwicklungsorganisationen 
erwarten deshalb von der Schweizer Regie-
rung ein koordinierteres, verbindlicheres und 
viel aktiveres Vorgehen, um den Schutz der 
Menschenrechte auch im Bereich der trans-
nationalen Wirtschaft zu garantieren. 

Wie in den vorangegangenen Analysen und 
Darstellungen aufgezeigt, stellen Fastenopfer 
und Brot für alle einen grossen Handlungs-
bedarf in der Schweiz fest und ziehen fol-
gende Schlüsse:

Informationspolitik
Es ist bezeichnend, dass die Informationen 
zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte 
nur sehr beschränkt, verzettelt und unein-
heitlich vorhanden und entsprechend schwie-
rig aufzufinden sind. Es braucht eine In

formationspolitik, die eine kohärente und 
zentralisierte Vermittlung der Information 
erlaubt und die einen umfassenden Über-
blick über das Thema ermöglicht. 

Beratung und Begleitung
Die Aktivitäten der verschiedenen Bundesstel-
len im Bereich Wirtschaft und Menschen-
rechte sind bis anhin punktuell und folgen 
keiner langfristigen Vision. Die Schweizer  
Regierung sollte viel proaktiver und syste-
matischer vorgehen, um das Bewusstsein  
in der Wirtschaft bezüglich Menschen- 

Schlussfolgerungen: Aufgaben für den Staat

Rosenfarm: Schutz der Arbeiter – ein vitales  
Menschenrecht� Foto: Miges Baumann

Von Daniel Hostettler und Chantal Peyer
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rechte zu erweitern. Dazu gehört die regel-
mässige Information der Unternehmen, aber 
auch die Schaffung einer nationalen Men-
schenrechtsinstitution, die den transnational  
tätigen Schweizer Unternehmen und KMUs 
unabhängige und konkrete Unterstützung 
bieten kann. Eine entsprechende Institution 
wurde zum Beispiel in Dänemark mit der 
Schaffung des «Danish Institute on Human 
Rights» geschaffen. 

Forderungen an die Unternehmen 
Das Parlament sollte von den Unternehmen 
die Anwendung von Instrumenten verbind-
lich einfordern. Dazu gehören nicht nur ent-
sprechende Menschenrechts-Policies, son-
dern auch obligatorische Wirkungsanalysen 
und eine Berichterstattung nach internatio-
nalen Standards. Alle verbindlichen Instru-
mente müssen öffentlich einseh- und über-
prüfbar sein.

Der Staat als Vorbild 
Der Schweizer Staat ist selber Wirtschafts
akteur, nicht nur durch seine Staatsbetriebe, 
sondern auch durch das Öffentliche Beschaf-
fungswesen, durch Exportrisikoversiche-
rungen, Handelsabkommen, die Finanzpo
litik etc. Bei all diesen Aktivitäten soll die 
Schweiz höhere Standards in Sachen sozialer 
Unternehmensverantwortung setzen und eine 
Vorbildfunktion einnehmen. Eine gute Ge
legenheit, den vielen anspruchsvollen Ver-
lautbarungen der Schweiz auch konsequent 
Taten folgen zu lassen, bietet sich 2010 mit 
der Revision des Öffentlichen Beschaffungs-
gesetzes. Das revidierte Gesetz muss fest- 
legen, dass bei der öffentlichen Beschaffung 
die Anbieter/innen die zentralen Inhalte der 
ILO-Konventionen respektieren. 

Beschwerdeverfahren
In der Schweiz ist es kaum möglich, Schwei-
zer Unternehmen aufgrund von im Ausland 
begangenen Menschenrechtsverletzungen 
einzuklagen und Entschädigungen für die 
Opfer zu erwirken. Die entsprechenden 
Mechanismen wie der Kontaktpunkt zu den 
OECD-Guidelines oder das in der Entste-
hung begriffene Kompetenzzentrum sind un-
genügend ausgestattet und nicht für eine 
ernsthafte Aufarbeitung von Menschen-
rechtsverletzungen durch Unternehmen vor-
gesehen. Die Festlegung von Entschädi-
gungen liegt zudem nicht in ihrer Kompetenz. 
Das Fehlen eines Mechanismus, der bei Klage 
gegen ein Unternehmen umfassend begutach-
tet und beurteilt und verbindliche Forde-
rungen gegenüber dem Unternehmen formu-
lieren kann, lässt jede Klage ins Leere laufen. 
Angesichts der ernüchternden Erfahrungen 
mit ihrem eigenen Kontaktpunkt soll sich die 
Schweiz 2010, anlässlich der Revision der 
OECD-Guidelines, für die Entwicklung eines 
effektiv funktionierenden Klagemechanis-
mus einsetzen und diesen dann auch konse-
quent im eigenen Land anwenden. 

Staatliche Kohärenz
Obschon die Schweizer Regierung die Be-
rücksichtigung der Menschenrechte in der 
Aussenpolitik klar festgelegt hat, werden von 
den verschiedenen Departementen, die aus-
senpolitisch tätig sind, unterschiedliche Prio-
ritäten gesetzt – was nicht selten zu Wider-
sprüchlichkeiten führt und dem Schutz der 
Menschenrechte nicht immer zugute kommt. 
Die Schweiz muss eine grössere Kohärenz 
anstreben und dem Menschenrechtsschutz – 
auch in der Aussenwirtschaftspolitik – ober-
ste Priorität einräumen. Es kann nicht ange-

hen, dass sich die Vorgehen der verschiedenen 
Departemente widersprechen und sich entge-
genlaufen. 

Gesamtstrategie
Die Probleme mangelhafter Koordination, 
fehlender Kohärenz und schwach ausgearbei-
teter Instrumente sind nicht zuletzt dem Um-
stand zuzuschreiben, dass die Schweiz über 
keine menschenrechtliche Gesamtstrategie 
(Policy) verfügt. Mit einer solchen Strategie 
könnte die Thematik «Wirtschaft und Men-
schenrechte» umfassend angegangen und die 
verschiedenen Facetten der Problematik in 
ihrer Komplexität besser verstanden werden. 
Anstelle des jetzigen Stückwerks entstünde 
mit einer solchen Gesamtstrategie ein Refe-
renzrahmen, der es allen Akteur/innen er-
leichtern würde, den Menschenrechtsschutz 
im Bereich internationaler Wirtschafttätig-
keiten voranzubringen. 

Internationale Normen
Wie John Ruggie in seinem Bericht an den 
Menschenrechtsrat festgehalten hat, sollte 
das Fehlen von international verbindlichen 
Normen die Staaten nicht daran hindern, 
zum Thema «Wirtschaft und Menschen-
rechte» bedeutend mehr zu unternehmen, 
als sie bis anhin tun. Die Ausnutzung beste-
hender Handlungsräume und die Normen-
setzung auf nationaler Ebene sind sicher 
wichtige Schritte hin zu einer globalen Re-
gulierung. Letztlich wird sich eine solche 
eher durchsetzen, wenn sich anhand von gu-
ten Beispielen aufzeigen lässt, dass sie sinn-
voll und machbar ist. In diesem Sinn sollte 
die Schweizer Regierung die nach der heu-
tigen Gesetzgebung bestehenden Hand-
lungsräume ausfüllen. 

So wichtig diese Schritte auf der nationalen 
Ebene sind, um Menschenrechtsverletzungen 
durch oder unter Beihilfe von Schweizer Un-
ternehmen zu verhindern – eine interna
tionale bindende Regulierung, mit der das 
Problem global angegangen werden kann, 
ersetzen sie nicht. Deshalb fordern Fasten

opfer und Brot für alle die Schweizer Regie-
rung auf, die eigenen Verlautbarungen ernst 
zu nehmen und auf internationaler Ebene die 
Schaffung eines verbindlichen Rahmens für 
Menschenrechte in der Wirtschaft voranzu-
treiben.
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